
#ST# Bundesbeschluss
über die Aufhebung der Pflicht zum Ankauf
von Brennapparaten und zur Übernahme
von Branntwein

vom 24. Mäiz 1995

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. Oktober 19941*,

beschliesst:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 32bls Abs. 2 letzter Satz und 6
2... Letzter Satzaufgehobenn
6 Mit Ausnahme des steuerfreien Eigenbedarfs und der Spezialitäten kann der Bund
den im Inland hergestellten Branntwein zu angemessenen Preisen übernehmen.

II

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.

Nationalrat, 24. März 1995 Ständerat, 24. März 1995
Der Präsident: Claude Frey Der Präsident: Küchler
Der Protokollführer: Duvillard Der Sekretär: Lanz
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